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L
Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

Die Marktorganisation für Vieh und Fleisch findet Anwendung auf
1. Vieh: Rinder, Kälber, Schweine, Schafe und Ziegen,
2. Fleisch: Teile dieser Tiere, sofern sie sich zum Genuß für 

Menschen eignen,
3. Fleischerzeugnisse: Fleisch in be- oder verarbeitetem Zustand 

(einschließlich Konserven) — auch unter Zusatz anderer Le
bensmittel — sowie Schlachtfette,

die in den Anlagen 1 bis 3 näher bestimmt sind.

§ 2
Wirtschaftsjahr

Als Wirtschaftsjahr gelten je nach Tierart folgende Zeiträume: 
Rinder: Vom 1. Montag des Monats April bis zum Vorabend dieses 
Tages im darauffolgenden Jahr.
Schweine: Vom 1. Juli bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres. 
Schafe und Ziegen: Vom 1. Montag des Monats Januar bis zum 
Vorabend dieses Tages im darauffolgenden Jahr.

II.
Preisregelungen und Vermarktung

§3
Festlegungen zu Preisen

(1) Die Preisbildung im Verkehr mit Schlachtvieh und Fleisch ist 
frei. Ausnahmen sind nach § 18 zulässig.

(2) Der Minister für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (nachfol
gend Minister genannt) kann zur Förderung der Marktübersicht 
Durchführungsbestimmungen über die Preisfeststellung für Schlacht
vieh erlassen.

(3) In Durchführungsbestimmungen nach Abs. 2 kann festgelegt 
werden, daß

1. Betriebe, denen Schlachtvieh lebend oder geschlachtet geliefert 
wird und die es als Fleisch für eigene oder fremde Rechnung 
verkaufen oder verarbeiten, Meldungen an die Anstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung (nachfolgend ALM genannt) 
zu erstatten haben über die angelieferten Mengen und die 
hierfür gezahlten Preise unter Angabe der Art und der Gattung 
des Schlachtviehs sowie

a) der verbindlichen Handelsklasse für Fleisch, soweit das 
Fleisch weitergegeben wird und dabei der Handelsklassen
regelung unterliegt oder der Kaufpreis unter Berücksichti
gung des Schlachtgewichtes und der Handelsklassen oder 
eines in den Durchführungsbestimmungen nach Abs. 2 
festgelegten vergleichbaren Merkmale abgerechnet wird,

b) anderer Merkmale der Fleischbeurteilung, die in der 
Durchführungsbestimmung nach Abs. 2 festgelegt sind, 
soweit der Kaufpreis unter Berücksichtigung dieser Merk
male abgerechnet wird oder

c) der Handelsklasse für Schlachtvieh in den übrigen Fällen.
2. Betriebe, deren Meldungen unter Berücksichtigung der umge

setzten Mengen für die Preisbildung keine Bedeutung haben, 
von der Meldepflicht ausgenommen sind oder von ihr befreit 
werden können,

3. Preise aufgrund der Meldungen nach Ziff. 1 von der ALM 
festgestellt und als amtliche Preisfeststellungen veröffentlicht 
werden.

(4) Die zuständigen Behörden können festlegen, daß abweichend 
von Abs. 3 Ziff. 3 die Preise aufgrund der Meldungen durch eine 
Notierungskommission notiert werden. Das Ergebnis der Notierung 
ist als .Amtliche Preisnotierung” zu veröffentlichen. Die zuständigen 
Behörden bestimmen das Nähere über die Bildung, Zusammenset

zung und Leitung der Notierungskommission sowie über die Veröf
fentlichung der Preisnotierung.

(5) In der Durchführungsbestimmung nach Abs. 2 sind zu regeln
1. die Errechnung der zu meldenden Preise und das Nähere über 

die Meldungen, insbesondere über Form, Inhalt und Zeitpunkt 
und über den Zeitraum, für den sie zu erstatten sind,

2. das Verfahren der Feststellung und Notierung der Preise,
3. welche Aufstellungen die ALM an den Minister oder die von 

ihm bestimmte Stelle weiterzuleiten haben,
4. die Einreichung in die Handelsklassen für Schlachtvieh in den 

Fällen des Abs. 3'Ziff. 1 Buchst, c.

§4
Vermarktung

(1) Die Vermarktungsform (Schlachtkörper- oder Lebendvermark- 
tung) ist frei.

(2) Bei der Schlachtkörpervermarktung ist das Schlachtgewicht 
unmittelbar nach der Schlachtung und im Anschluß an die-Fleischun
tersuchung vor Beginn des Kühlprozesses festzustellen.

(3) Schlachtkörper sind in Handelsklassen einzureihen (Handels
klassenverordnung), wenn sie in den Verkehr gebracht werden oder 
auf ihrer Grundlage gegenüber dem Erzeuger abgerechnet wird.

(4) Im Falle der Lebendvermarktung kann das Schlachtvieh in 
Handelsklassen eingereiht werden.

§5
Einreihung in Handelsklassen für Schlachtkörper 

und Gewichtsfeststellung

(1) Der Minister kann in Durchführungsbestimmungen festlegen, 
daß in den Fällen des § 3 Abs. 3 Ziff. 1 Buchst, a

1. die meldepflichtigen Betriebe Schlachtkörper unmittelbar nach 
der Schlachtung in Handelsklassen einreihen und entsprechend 
kennzeichnen lassen müssen,

2. das Gewicht des in Handelsklassen einzureihenden Schlachtkör
pers festzustellen ist und wie diese Feststellung vorzunehmen ist,

3. dem Verkäufer des Schlachtviehs die Handelsklasse, in die der 
Schlachtkörper eingereiht worden ist und das festgestellte 
Gewicht mitgeteilt wird.

(2) Die Einreihung in Handelsklassen und die Gewichtsfeststellung 
ist von den zuständigen Behörden oder durch einen von diesen 
Behörden hierfür öffentlich bestellten unabhängigen Sachverständi
gen vorzunehmen.

§ 6
Abrechnung für gehandeltes Schlachtvieh

(1) Die Schlachtbetriebe, die nicht ausschließlich nach Lebendge
wicht abrechnen, haben in der Abrechnung anzugeben

1. das Schlachtgewicht und den Preis je kg Schlachtgewicht frei 
Schlachtstätte,/falls sie unter Berücksichtigung des Schlachtge
wichtes abrechnen,

2. das Lebendgewicht und den Preis, falls sie unter Berücksichti
gung des Lebendgewichtes abrechnen.

(2) Die übrigen Betriebe,* die Schlachtvieh übernehmen, haben in 
der Abrechnung das Schlachtgewicht und den Preis je kg Schlachtge
wicht frei Schlachtstätte anzugeben, soweit sie das Schlachtvieh unter 
Berücksichtigung des Schlachtgewichtes abrechnen.

(3) Der Minister kann zur Förderung der Marktübersicht in 
Durchführungsbestimmungen Vorschriften erlassen über

1. die Kennzeichnung der Schlachtkörper, die zu deren Identifizie
rung notwendig ist,

2. die Ermittlung des Schlachtgewichtes und die Errechnung des in 
Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 bezeichneten Preises,


